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Antrag auf Ausnahmegenehmigung zur 
Bewilligung von Parkerleichterungen 

Posteingang:

Datum:

für Handwerker
für Handelsvertreter
für soziale Dienste

Landratsamt Passau 
SG 43 - Straßenverkehrsbehörde 
Passauer Str. 39 
94121 Salzweg 

I.    Antrag 
Es wird Antrag auf Ausnahmegenehmigung nach § 46 Abs. 1 StVO zur Bewilligung von Parkerleichterungen gestellt. 
Die Ausnahmegenehmigung soll gelten im Gebiet

des Landkreises der Ortschaft(en) der/des Ortsteile(s)

EilbedürftigkeitTransport von Werkzeug oder MaterialienWerkstattwagen

bei der Handwerkskammer

Nr.und gemeldet bei der Gemeinde

II.   Kraftfahrzeug(e) 
Amtl. Kennzeichen Fahrzeug und Aufbauart Fahrzeughersteller ausgestattet mit

III. Handwerker  Das (die) Kraftfahrzeug(e) wird (werden) als Handwerkerfahrzeug(e) eingesetzt.

Handwerksbetrieb 
(Anlage A HWO) 

vergleichbare Tätigkeit 
(z.B. Wartungsdienst für ...)

handwerkähnliches Gewerbe 
(Anlage B HWO) 

Nr.

kurze Erklärung

Name des Antragstellers

PLZ

Vorname

Ort Straße

Telefon E-MailTelefax

Antragsteller:

Der Betrieb ist eingetragen/angezeigt als

Das (die) Kraftfahrzeug(e) ist (sind) für die Ausübung der Tätigkeit nahe am Einsatzort unbedingt erforderlich, weil

Genehmigungszeitraum von: bis:

http://www.gesetze-im-internet.de/hwo/anlage_a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/hwo/anlage_a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/hwo/anlage_a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/hwo/anlage_a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/hwo/anlage_b.html
http://www.gesetze-im-internet.de/hwo/anlage_b.html
http://www.gesetze-im-internet.de/hwo/anlage_b.html
http://www.gesetze-im-internet.de/hwo/anlage_b.html
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VI. Nachweise

Nachweis über die Anzeige bei der Handwerkskammer

Handwerkskarte

Unterschrift

Es wird versichert, dass die Ausnahmegenehmigung nicht missbräuchlich verwendet wird. Es ist bekannt, dass jeder 
Missbrauch des Parkausweises und der Verstoß gegen Auflagen i. d. R. den sofortigen Widerruf der Ausnahmegenehmigung 
zur Folge hat. Auch ist bekannt, dass jeder Missbrauch als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden kann.

V.  Soziale Dienste 
Das (die) Kraftfahrzeug(e) wird (werden) im sozialen Dienst zur fortlaufenden Betreuung einer größeren Zahl hilfs- und pflegebedürftiger 
Menschen eingesetzt. Der soziale Dienst ist eingetragen/angezeigt als

Art und Gegenstand der nichtärztlichen Betreuungstätigkeit

Umfang der Betreuungstätigkeit

bei der  (z.B. Pflegekasse, Gesundheitsamt)

Nr.

Nr.
und gemeldet bei der Gemeinde

Das (die) Kraftfahrzeug(e) ist (sind) für die Ausübung der Tätigkeit nahe am Einsatzort unbedingt erforderlich, weil
kurze Erläuterung

IV. Handelsvertreter 
Das (die) Kraftfahrzeug(e) wird (werden) als Handelsvertreterfahrzeug(e) eingesetzt. Die Handelsvertretung ist eingetragen/angezeigt als

Art und Gegenstand der Handelsvertretung

Umfang der Reisetätigkeit

und gemeldet bei der Gemeinde

Nr.

Das (die) Kraftfahrzeug(e) ist (sind) für die Ausübung der Tätigkeit nahe am Einsatzort unbedingt erforderlich, weil

Transport mehrerer schwerer Koffer

kurze Erläuterung

Datenschutzhinweis: 

Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie unter 
http://www.landkreis-passau.de/meta/datenschutzerklaerung/ abrufen.  Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf auch von Ihrem 
zuständigen Sachbearbeiter oder unserem behördlichen Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@landkreis-passau.de oder 0851/397-771.

http://www.landkreis-passau.de/meta/datenschutzerklaerung/
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I.    AntragEs wird Antrag auf Ausnahmegenehmigung nach § 46 Abs. 1 StVO zur Bewilligung von Parkerleichterungen gestellt.Die Ausnahmegenehmigung soll gelten im Gebiet
II.   Kraftfahrzeug(e) 
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug und Aufbauart
Fahrzeughersteller
ausgestattet mit
III. Handwerker  Das (die) Kraftfahrzeug(e) wird (werden) als Handwerkerfahrzeug(e) eingesetzt.
kurze Erklärung
Name des Antragstellers
PLZ
Vorname
Ort
Straße
Telefon
E-Mail
Telefax
Antragsteller:
Der Betrieb ist eingetragen/angezeigt als
Das (die) Kraftfahrzeug(e) ist (sind) für die Ausübung der Tätigkeit nahe am Einsatzort unbedingt erforderlich, weil
VI. Nachweise
Es wird versichert, dass die Ausnahmegenehmigung nicht missbräuchlich verwendet wird. Es ist bekannt, dass jeder Missbrauch des Parkausweises und der Verstoß gegen Auflagen i. d. R. den sofortigen Widerruf der Ausnahmegenehmigung zur Folge hat. Auch ist bekannt, dass jeder Missbrauch als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden kann.
V.  Soziale DiensteDas (die) Kraftfahrzeug(e) wird (werden) im sozialen Dienst zur fortlaufenden Betreuung einer größeren Zahl hilfs- und pflegebedürftiger Menschen eingesetzt. Der soziale Dienst ist eingetragen/angezeigt als
Art und Gegenstand der nichtärztlichen Betreuungstätigkeit
Umfang der Betreuungstätigkeit
bei der  (z.B. Pflegekasse, Gesundheitsamt)
und gemeldet bei der Gemeinde
Das (die) Kraftfahrzeug(e) ist (sind) für die Ausübung der Tätigkeit nahe am Einsatzort unbedingt erforderlich, weil
kurze Erläuterung
IV. HandelsvertreterDas (die) Kraftfahrzeug(e) wird (werden) als Handelsvertreterfahrzeug(e) eingesetzt. Die Handelsvertretung ist eingetragen/angezeigt als
Art und Gegenstand der Handelsvertretung
Umfang der Reisetätigkeit
und gemeldet bei der Gemeinde
Das (die) Kraftfahrzeug(e) ist (sind) für die Ausübung der Tätigkeit nahe am Einsatzort unbedingt erforderlich, weil
kurze Erläuterung
Datenschutzhinweis:
Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie unterhttp://www.landkreis-passau.de/meta/datenschutzerklaerung/ abrufen.  Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf auch von Ihrem zuständigen Sachbearbeiter oder unserem behördlichen Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@landkreis-passau.de oder 0851/397-771.
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